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§ 533 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Durch ein Rechtsgeschäft, welches der Schi er in seiner Eigenschaft als Führer des Schi es, sei es mit, sei es ohne

Bezeichnung des Reeders, innerhalb seiner gesetzlichen Befugnisse schließt, wird der Reeder dem Dritten gegenüber

berechtigt und die Haftung des Reeders mit Schiff und Fracht begründet.

(2) Der Schi er selbst wird dem Dritten durch das Rechtsgeschäft nicht verp ichtet, es sei denn, daß er eine

Gewährleistung für die Erfüllung übernimmt oder seine Befugnisse überschreitet. Die Haftung des Schi ers nach

Maßgabe der §§ 511, 512 wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/511
file:///

	§ 533 UGB
	UGB - Unternehmensgesetzbuch


